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Jugendhilfezentrum für Alfter, Swisttal und Wachtberg
Kalkofenstr. 2, 53340 Meckenheim 

Birgit Dewitz
Telefon 02225 9136-5151
birgit.dewitz@rhein-sieg-kreis.de

Nina Grosse 
Telefon 02225 9136-5153
nina.grosse@rhein-sieg-kreis.de

Jugendhilfezentrum für Eitorf und Windeck 
Am Eichelkamp 17, 53783 Eitorf

Laura Mickus
Telefon 02243 8443-5236
laura.mickus@rhein-sieg-kreis.de

Jugendhilfezentrum für Neunkirchen-Seelscheid, 
Much und Ruppichteroth
Hauptstr. 78, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Pamela Billotin
Telefon 02247 9215-5546
pamela.billotin@rhein-sieg-kreis.de

Die Städte Bad Honnef, Bornheim, Hennef, Königs-
winter, Lohmar, Meckenheim, Niederkassel, Rheinbach, 
Sankt Augustin, Siegburg und Troisdorf haben eigene 
Jugendämter.

Weitere Informationen
rhein-sieg-kreis.de/betreuung-kindertagespflege

Informationen für Eltern



Das ist 
Kindertagespflege
Familiär
Die Kindertagespflege ermöglicht Ihrem Kind in den 
ersten Lebensjahren eine familiennahe Betreuung in 
einer kleinen Gruppe. 

Dabei werden die individuellen Bedürfnisse jedes 
Kindes besonders berücksichtigt und der Kontakt mit 
anderen Kindern in einem familiären Rahmen gefördert 
und eingeübt. 

Diese Situation in einer Kleingruppe fördert soziales 
Lernen und kann für Kinder eine wichtige Erfahrung 
sein.  Deswegen stellt die Kindertagespflege für 
Kleinkinder ab dem ersten Lebensjahr einen sanften 
Einstieg in den Betreuungsalltag da. 

Eine Betreuung vor dem ersten Lebensjahr ist den 
Eltern vorbehalten, die beide berufstätig sind.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Kindertagespflege umfasst nicht nur die Betreuung 
und Pflege, sondern auch die Erziehung, Bildung und 
Förderung der Kinder. Sie ist im Kinder- und Jugend-
hilfegesetz sowie dem Kinderbildungsgesetz 
(§ 15 KiBiz) der Betreuung in einer Kita gleichgestellt.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe haben alle Kindertages-
pflegepersonen (auch Tagesmütter und Tagesväter 
genannt) eine pädagogische und fachliche Qualifizie-
rung absolviert und arbeiten in engem Austausch mit 
dem Kreisjugendamt. 

Für die Ausübung ihrer Tätigkeit benötigt die Kinder-
tagespflegeperson eine Erlaubnis vom Jugendamt  
(§ 43 SGB VIII). 

Vereinbarungen mit Eltern
Kindertagespflegepersonen im Rhein-Sieg-Kreis sind 
selbständig tätig. 

Ihr Kind wird im Haushalt der Kindertagespflegeperson 
oder in angemieteten Räumen in einer Gruppe von 
maximal fünf Kindern betreut. In der Großtagespflege 
sind zwei Kindertagespflegepersonen zusammen- 
geschlossen und betreuen maximal neun Kinder. 

Die Kindertagespflegeperson und die Eltern schließen 
miteinander eine privatrechtliche Vereinbarung über 
die Betreuung des Kindes. Darin werden neben den 
Betreuungszeiten auch Themen wie z. B. der Umgang 
mit Krankheit von Kindern, Ausfallzeiten/Vertretung, 
Kündigungsfristen, Verwendung von Fotos und  
Mitnahme im Auto geregelt.

Antrag auf Förderung an das Jugendamt
Die Betreuung in der Kindertagespflege wird gemäß der 
„Satzung des Rhein-Sieg-Kreises“ finanziell gefördert. 

Diese Leistung erhält die Kindertagespflegeperson, 
während die Eltern/Erziehungsberechtigten einen 
dem Einkommen entsprechenden „Elternbeitrag“ an 
das Jugendamt leisten.

Um diese Förderung zu gewährleisten, sollte die 
Antragsstellung durch die Eltern vor Betreuungs- 
beginn erfolgen. 

rhein-sieg-kreis.de/kindertagespflege

Wie finde ich eine Kindertagespflege?
Eltern können sich mit dem Wunsch auf  
Vermittlung einer Kindertagespflegeperson gerne 
vertrauensvoll an das Jugendamt wenden. 

Sie können auch selbständig eine Kindertages-
pflegeperson suchen und mit ihr einen Betreuungs-
vertrag abschließen. Der Antrag auf Förderung ist 
in jedem Fall durch die Eltern an das Jugendamt zu 
richten. 

Ihre allgemeinen Fragen zur Kindertagespflege 
beantwortet gerne das Team Ihres zuständigen 
Jugendhilfezentrums. Die Kontaktdaten der 
Ansprechpartnerinnen finden Sie umseitig.


